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ben, unterstützen die Initiativen zur allseitigen Stärkung 
sowie zur Verteidigung des Sozialismus und gewährleisten 
die planmäßige Entwicklung der Arbeits- und Lebensbedin
gungen der Jugend.

(2) Der Rat des Kreises gewährleistet, daß alle Betriebe, 
Genossenschaften und Einrichtungen die ökonomischen In
itiativen der FDJ, die Entwicklung der Jugendbrigaden, Ju
gendforscherkollektive und Jugendobjekte fördern. Er ist im 
Zusammenwirken mit dem sozialistischen Jugendverband 
und anderen gesellschaftlichen Organisationen für die Be
wegung der Messe der Meister von morgen verantwortlich 
und führt die Kreismesse der Meister von morgen durch.

(3) Der Rat des Kreises ist für die Feriengestaltung der 
Kinder und Jugendlichen, einschließlich der Lager der Er
holung und Arbeit, sowie für die kollektive Urlaubsgestal
tung der Lehrlinge verantwortlich. Er unterstützt die plan
mäßige Erhaltung sowie den Aus- und Neubau* der Einrich
tungen der Jugendtouristik, der vormilitärischen Ausbil
dung, des Wehrsports, der Feriengestaltung und der Jugend
klubeinrichtungen und sichert die Durchführung dieser Auf
gaben in den ihm unterstellten Einrichtungen. Er fördert die 
niveauvolle Programmgestaltung in diesen Einrichtungen.

§54
Körperkultur, Sport und Erholungswesen

(1) Der Kreistag und der Rat des Kreises sind für die Ver
wirklichung der staatlichen Aufgaben auf dem Gebiet von 
Körperkultur und Sport verantwortlich. Sie fördern im en
gen Zusammenwirken mit den gesellschaftlichen Organisa
tionen die sportliche, wehrsportliche und touristische Betä
tigung der Bürger und gewährleisten die planmäßige Erhal
tung und Erweiterung der materiell-technischen Bedingun
gen.

(2) Der Kreistag und der Rat des Kreises sind für die An
leitung und Unterstützung der Betriebe, Genossenschaften 
und Einrichtungen bei der Förderung von Körperkultur und 
Sport verantwortlich. Sie koordinieren und kontrollieren 
den zweckmäßigen Einsatz der materiellen und finanziel
len Fonds und sichern in Übereinstimmung mit dem DTSB 
die effektive Nutzung aller Sporteinrichtungen im Territo
rium.

(3) Der Kreistag und der Rat des Kreises sichern im Zu
sammenwirken mit dem FDGB und anderen gesellschaft
lichen Organisationen sowie den Betrieben, Genossenschaf
ten und Einrichtungen auf der Grundlage der Pläne die Lei
tung und Planung des Erholungswesens und Tourismus und 
die komplexe Versorgung und Betreuung der Urlauber und 
Touristen im Territorium sowie der Bürger in den Naherho
lungsgebieten.

(4) Der Kreistag und der Rat des Kreises kontrollieren die 
Einhaltung der Rechtsvorschriften sowie der Beschlüsse des 
Bezirkstages und seines Rates bei der Errichtung, der Re
konstruktion, der Modernisierung und bei der Erweiterung 
von betrieblichen Erholungseinrichtungen sowie bei Baumaß
nahmen der Bürger und ihren Gemeinschaften für Erho- 
lungs- und andere persönliche Zwecke. Der Rat des Kreises 
registriert die Verträge über die Bildung dieser Gemein
schaften.

§55
Gesundheits- und Sozialwesen

(1) Der Kreistag und der Rat des Kreises sind im Zusam
menwirken mit dem Deutschen Roten Kreuz der DDR, der 
Volkssolidarität sowie mit anderen gesellschaftlichen Orga
nisationen und gesellschaftlichen Kräften für die medizi
nische und soziale Betreuung der Bürger verantwortlich. Sie 
gewährleisten die ambulant- und stationärmedizinische 
Grundbetreuung, die medizinische Hilfe im Notfall und die 
breite Anwendung des Hausarztprinzips. Sie schaffen Vor
aussetzungen für die weitere-Ausgestaltung des vorbeugen
den Gesundheitsschutzes sowie für die Erweiterung der Be

treuungsleistungen zur Verhütung, Erkennung, Behandlung 
und Nachsorge von Krankheiten und erfüllen Aufgaben in 
der spezialisierten medizinischen Betreuung. Sie treffen Maß
nahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes der 
Werktätigen in den Betrieben, zur Sicherung eines hohen 
Niveaus des Mütter-, Kinder- und Jugendgesundheitsschut
zes und fördern eine gesunde Lebensweise der Bürger.

(2) Der Kreistag und der Rat des Kreises sichern die Er
ziehung und Betreuung der Kinder in den Kinderkrippen und 
in anderen Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwe
sens, die Unterstützung der Familien mit mehreren Kindern, 
anderer Bürger, die medizinische und soziale Betreuung der 
Bürger im höheren Lebensalter sowie die Rehabilitation ge
sundheitlich geschädigter Bürger und fördern ihre Teilnahme 
am gesellschaftlichen und beruflichen Leben. Der Rat des 
Kreises entscheidet im Zusammenwirken mit den Räten der 
Städte und Gemeinden über die Aufnahme von älteren und 
pflegebedürftigen Bürgern in die unterstellten Feierabend- 
und Pflegeheime.

(3) Der Rat des Kreises entscheidet in Abstimmung mit 
den Räten der Städte und Gemeinden über die Schaffung 
und Entwicklung von medizinischen und sozialen Einrich
tungen sowie über die territorialen Bereiche der medizini
schen und sozialen Betreuung. Er fördert die kontinuierliche 
Qualifizierung der Kader. Er sichert im Rahmen der Pläne 
die personellen, materiellen und finanziellen Bedingungen 
für die Erfüllung der Aufgaben durch die unterstellten Ein
richtungen der ambulant-medizinischen Betreuung und an
dere unterstellte Einrichtungen des Gesundheits- und So
zialwesens sowie deren planmäßige Erweiterung. Der Rat des 
Kreises gewährleistet das Zusammenwirken zwischen den 
medizinischen und sozialen Einrichtungen und den Betrie
ben, Genossenschaften und anderen Einrichtungen im Kreis. 
Er sichert die staatliche Kontrolle der medizinischen und so
zialen Betreuung.

(4) Der Rat des Kreises gewährleistet die Verwirklichung 
von Maßnahmen zur hygienischen Gestaltung der Arbeits
und Lebensbedingungen, zur gesundheitsfördernden Ernäh
rung der Bürger, zur Verhütung und Bekämpfung von über
tragbaren und chronischen Krankheiten und Epidemien, zur 
Abwehr allgemeiner Infektionsgefahren sowie zur Beratung 
der Bürger über gesundheitsgerechtes Verhalten.

§56

Ordnung und Sicherheit

(1) Der Kreistag und der Rat des Kreises gewährleisten in 
Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft, den Gerichten 
und Staatlichen Notariaten, den Sicherheitsorganen sowie 
den Organen der staatlichen und gesellschaftlichen Kontrolle 
des Kreises die Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlich
keit sowie eine hohe Ordnung und Sicherheit. Sie erfüllen 
Aufgaben zum Schutz der Arbeiter-und-Bauern-Macht, zur 
aktiven Nutzung des sozialistischen Rechts für die Lösung 
der wachsenden Aufgaben der Volkswirtschaft und zur Her
ausbildung sozialistischer Beziehungen zwischen den Men
schen. Dazu trifft der Rat des Kreises Maßnahmen zum Schutz 
der Staatsgrenze, zum Schutz des sozialistischen Eigentums, 
zur Verhütung von Unfällen, Havarien, Bränden und ande
ren Störungen sowie für eine hohe Verkehrssicherheit und 
zur Verhütung von Straftaten und anderen Rechtsverlet
zungen.

(2) Der Kreistag und der Rat des Kreises organisieren die 
Bewegung für vorbildliche Ordnung, Disziplin und Sicher
heit und entwickeln gemeinsam mit den gesellschaftlichen 
Organisationen die Rechtspropaganda und Rechtserziehung. 
Der Kreistag beschließt langfristige Programme. Hervorra
gende Initiativen und vorbildliche Ergebnisse finden öffent
liche Anerkennung und Würdigung.

(3) Der Kreistag nimmt vom Direktor und den Richtern des 
Kreisgerichts Berichte über die Erfüllung ihrer Pflichten zur 
Durchsetzung der sozialistischen Gesetzlichkeit und zur ge
sellschaftlichen Wirksamkeit der Rechtsprechung entgegen.


